
daß der K onvent und die Fachbereichsräte — wie gesetzlich 
vorgeschrieben — im Som m ersem ester 1975 gew ählt w erden 
können.

D am it diese W ahlen sta ttfinden  können, bin ich gemäß § 38 
Abs. 2 Satz 2 des Hochschulgesetzcs berechtigt, eine W ahlord
nung fü r die W ahlen zum K onvent und zu den Fachbereichs
rä ten  anstelle des K onvents zu erlassen.

Die von m ir erlassene W ahlordnung übernim m t im w esent
lichen den E n tw urf einer W ahlordnung, den die vom K onvent 
am  29. 1. 1975 eingesetzte Kommission dem- K onvent zur Be
schlußfassung em pfohlen hat.

Einige V orschriften dieses E ntw urfs habe ich aus rechtlichen 
oder redaktionellen  G ründen geändert bzw. ergänzt.

§ 39 Abs. 2 des E n tw urfs der W ahlordnung, der den Dozen
ten  im  B eam tenverhältn is auf W iderruf, die von der Hoch
schule zur E rnennung als Beam te auf Zeit vorgeschlagen 
w erden, bereits vor ih rer E rnennung das passive W ahlrecht in 
der G ruppe der H ochschullehrer einräum t, habe ich nicht e r 
lassen. Nach dieser V orschrift kann der zur E rnennung vorge- 
sehlagene Dozent auf einer H ochschullehrerliste kandidieren. 
Im  Fall der L istenw ahl kann  die Stim m e fü r  diese Liste, im 
Fall der Persönlichkeitsw ahl kann  die S tim m e für diesen K an 
didaten  abgegeben w erden (§15  des E ntw urfs der W ahlord
nung). Die K and ida tu r bleib t nach Abschluß der W ahl u nbe 
rücksichtigt, w enn der Dozent nicht bis zum Schluß der W ahl 
e rn an n t w orden ist.

Gegen diese V orschrift bestehen w ahlrechtliche Bedenken, da 
fü r die W ähler zum  Z eitpunk t der Stim m abgabe nicht fest
steht, ob die auf der L iste angeführten  K andidaten  ta tsäch 
lich zur W ahl stehen. Besonders bedenklich ist diese Regelung 
im  Falle der Persönlichkeitsw ahl. W ird der Dozent nicht vor 
der W ahl ernannt, ist die S tim m abgabe fü r  ihn schwebend u n 
w irksam ; w ird  er n ich t'b is  zum Schluß der W ahl ernannt, ist 
die S tim m abgabe endgültig  unw irksam .

Die A nordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 
Satz 4 VwGO ist notw endig, da n u r auf diese Weise gew ährlei
ste t ist, daß die W ahlordnung zu Beginn des Som m ersem esters 
in K ra ft tr itt . Das In k ra fttre te n  zu diesem Z eitpunkt ist e r 
forderlich, dam it der K onvent und die Fachbereichsräte im 
Som m ersem ester 1975 gew ählt und gebildet w erden können.

R echtsm ittelbelehrung:

Gegen diesen E rlaß  kann  A nfechtungsklage innerhalb eines 
M onats nach B ekanntgabe beim  V erw altungsgericht in D arm 
stadt, N eckarstraße 3 a, schriftlich oder zur N iederschrift des 
U rkundsbeam ten  der Geschäftsstelle erhoben werden. Die 
Klage ist gegen das Land Hessen, vertre ten  durch seinen M i
n isterpräsiden ten , dieser v e rtre ten  durch den Hessischen K u l
tusm in ister in W iesbaden, L uisenplatz 10, zu richten.

Die K lage nebst allen Schriftsätzen soll in soviel Stücken ein 
gereicht w erden, daß sie allen Beteiligten zugestellt w erden 
kann. Die K lage m uß den K läger, den B eklagten und den 
S tre itgegenstand  bezeichnen und  soll einen bestim m ten A n
trag  en thalten . Die zur B egründung dienenden Tatsachen und 
B ew eism ittel sollen angegeben, dieser E rlaß soll in U rschrift 
oder in A bschrift beigefügt w erden.

gez. K rollm ann

W ahlordnung

fü r die W ahlen zum  K onvent und zu den Fachbereichsräten 
der Technischen Hochschule in D arm stadt

I. W ahlen zum  K onvent

§ 1

W ahlverfahren, allgem eine Bestim m ungen

gangen (G ruppenw ahl) unm itte lbar und geheim  und nach den 
G rundsätzen der V erhältn isw ahl aufgrund  von L isten gewählt. 
B riefw ahl ist zulässig.

(2) Die in dieser W ahlordnung vorgesehenen F risten  enden 
jew eils um  16.00 U hr des A blauf tages. F ä llt der le tzte  Tag 
einer F ris t auf einen Sam stag oder gesetzlichen Feiertag, so 
endet die F ris t am nächsten W erktag.

(3) A rbeitstage sind die W erktage m it A usnahm e des Sam s
tags."

(4) Die W ahlen w erden an m indestens zwei, höchstens vier 
aufeinanderfolgenden nicht vorlesungsfreien  A rbeitstagen  in 
der Zeit von 09.00 U hr bis 16.00 U hr durchgeführt.

§ 2

W ählorgane

(1) W ahlorgane sind:

1. der W ahlvorstand,
2. der K anzler als W ahlleiter.

(2) Im  Falle der V erhinderung des K anzlers bestellt der P rä 
sident den W ahlleiter; der W ahlleiter m uß die B efähigung 
zum R ichteram t oder zum höheren V erw altungsdienst haben.

(3) D er WTahlvorstand  kann zur D urchführung der W ahlhand
lung W ahlausschüsse bilden (§ 6).

(4) W ahl Vorstand und W ahlleiter können zur E rfüllung ih rer 
A ufgaben H ilfspersonen heranziehen (W ahlhelfer).

(5) Die T ätigkeit im  W7ah lverstand  und in den W ahlausschüs
sen ist ehrenam tlich. Die M itglieder des W ahlvorstandes und 
der W ahlausschüsse sowie die W ahlhelfer sind zur u n p arte i
ischen und  gew issenhaften E rfü llung  ih re r A ufgaben v e r 
pflichtet. .

(6) W ahlbew erber und V ertrauensm änner fü r W ahlvorschläge 
dürfen  nicht dem  W ahlvorstand angehören (§ 13).

(7) Zur Teilnahm e an der W ahlhandlung und zur M itarbeit im 
W ahlvorstand und in den W ahlausschüssen ist in angem es
senem  U m fang D ienstbefreiung zu gew ähren.

W ahl Vorstand

(1) D er W ahlvorstand h a t v ier M itglieder.

(2) Dem W ahlvorstand gehört je  ein V ertre te r der im K onvent 
vertre tenen  G ruppen an (§ 14 Abs. 2 des U niversitätsgesetzes 
[HUG] i. d. F. vom 6. 12. 1974, GVB1.1 S. 603).

(3) Die M itglieder des W ahivorstandes w erden  von den V er
tre te rn , ih rer G ruppe im K onvent dem  K onventsvorstand be
nannt. F ü r jedes M itglied ist zugleich ein S te llvertre te r zu b e 
nennen.

(4) Benermt eine G ruppe die von ih r zu entsendenden M itglie
der des W ahlVorstandes nicht oder nicht rechtzeitig, w erden 
die fehlenden M itglieder des W ahlvorstandes und ih re  V er
tre te r  vom  K onventsvorstand benannt. Die nach Satz 1 Be
nann ten  m üssen nicht der G ruppe angehören, die von ihrem  
E ntsendungsrecht in den W ahlvorstand keinen G ebrauch ge
m acht hat.

(5) Scheidet ein M itglied des W ahl Vorstandes oder ein V ertre 
te r  vorzeitig aus, gilt Abs. 4 entsprechend.

(6) D er W ahlvorstand w ählt aus seiner M itte einen V orsitzen
den, dessen S te llv ertre te r und einen S chriftführer. Bei S tim 
m engleichheit entscheidet das vom jüngsten  M itglied zu zie
hende Los.

(1) Die Mitglieder» des K onvents w erden in getrennten  W ahl- (7) D er W ohlvorstand ist beschlußfähig, w enn m ehr als die



H älfte seiner M itglieder anw esend sind. E r entscheidet m it 
einfacher M ehrheit der Anwesenden.

(8) Soweit diese W ahlordnung nichts anderes bestim m t, richtet 
sich das V erfahren des W ahl Vorstandes nach den in § 9 des 
Hochschulgesetzes (HHG) vom 12. 5. 1970 (GVB1. I S. 315), zu 
letzt geändert durch das G esetz vom 12. 6. 1973 (GVBL I S. 202), 
en thaltenen  Grundsätzen.

§ 4

Aufgaben des W ahl Vorstandes

soweit sie hauptberuflich an der Hochschule tä tig  sind. Als 
hauptberuflich gilt die Tätigkeit, die m indestens die H älfte der 
tarifrechtlich oder dienstrechtlich vorgesehenen A rbeitszeit 
um faßt.

(2) Entpfiichtete oder im R uhestand  befindliche Professoren, 
die m it der V ertretung ih rer P rofessur beau ftrag t sind, üben 
das W ahlrecht in der G ruppe der H ochschullehrer aus.

(3) Zu den W ahlberechtigten gehören auch die bereits be ru fe 
nen und bis zu ih rer E instellung m it der V ertretung  ih rer 
künftigen Professorenstelle beau ftrag ten  Personen.

(1) D er W ahlvorstand ist fü r  die ordnungsgem äße V orberei
tung  und D urchführung d e r  W ahl verantw ortlich  (§ 23 Abs. 1 
HHG). Die A ufgaben des W ahlleiters bleiben unberüh rt.

(2) D er W ahlvorstand n im m t die ihm  durch diese W ahlord 
nung übertragenen  A ufgaben w ahr. E r beschließt über die R e
gelung von Einzelheiten der W ahldurchführung.

(3) D er W ahlvorstand beschließt insbesondere über

1. die Bestim m ung des W ahlterm ins und der W ahllokale,
2. den Term in zur E inreichung der Vorschlagslisten,
3. die Bildung von Stim m bezirken,
4. die P rüfung, Zulassung und Bekanntm achung der V or

schlagslisten,
5. Einzelheiten der Offenlegung des W ählerverzeichnisses,
6. Berichtigung des W ählerverzeichnisses nach § 10,
7. die Feststellung des endgültigen W ahlergebnisses,
8. die Zuteilung der Sitze,
9. W ahlanfechtungen.

(4) Zu den Beschlüssen nach Abs. 3 Nr. 1, 2 und 5 ist die Z u 
stim m ung des W ahlleiters erforderlich.

(5) V erhandlungen des W ahlvorstandes sind öffentlich. § 9 
Abs. 4 HUG gilt entsprechend. F ü r die A uszählung der S tim 
m en kann  die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen w erden, 
w enn dies aus technischen G ründen oder zur W ahrung des 
W ahlgeheim nisses geboten ist.

(6) Beschlüsse des W ahlvorstandes sind durch A ushang und 
gegebenenfalls auf andere Weise universitätsöffentlich b e 
kanntzum achen.

§ 5

Auf gaben des W ahlleiters

(1) D er W ahlleiter ist fü r  die technische V orbereitung der 
W ahlen verantw ortlich  (§ 22 Abs. 1 HHG). H ierzu steh t ihm  
das W ahlam t zur V erfügung.

(2) E r sorgt insbesondere fü r  die E rstellung des W ählerver
zeichnisses, den Druck der W ahlbekanntm achung und  der 
Stim m zettel.

§ 6

A ufgaben der W ahlausschüsse

Die W ahlausschüsse sorgen fü r  die ordnungsgem äße D urch
füh rung  der W ahl in ihrem  S tim m bezirk nach W eisung des 
W ahlvorstandes. F ü r die B enennung der M itglieder der W ahl
ausschüsse gelten § 3 Abs. 3 Satz 1 und  Abs. 4 entsprechend.

§ 7

W ahlberechtigung (Aktives W ahlrecht)

(1) W ahlberechtigt sind die einer G ruppe zugehörigen M itglie
der der Hochschule (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 H UG ):

1. die H ochschullehrer (Professoren und Dozenten)
2. die w issenschaftlichen M itarbeiter,
3. die S tudenten,
4. die sonstigen M itarbeiter,

(4) W er in m ehreren der in Abs. 1 aufgezählten G ruppen 
w ahlberechtigt w äre, üb t sein W ahlrecht in der G ruppe aus, 
die in der A ufzählung in Abs. 1 von den in F rage kom m enden 
G ruppen durch die jew eils n iedrigste Zahl bestim m t ist.

(5) Das aktive W ahlrecht derjenigen W ahlberechtigten, die fü r 
das Sem ester beurlaubt sind, in dem  die W ahl stattfindet, ruh t.

8.8

W ählbarkeit (Passives W ahlrecht)

(1) W ählbar sind alle W ahlberechtigten, die der U niversität im 
Zeitpunkt der W ahl m indestens sechs M onate angehören (§ 14 
Abs. 2 Satz 5 HUG).

(2) F ür S tudenten gilt diese V oraussetzung als erfü llt, wem 
sie im vorhergehenden Sem ester an der U niversität o rdnungs
gem äß im m atriku liert w aren, und zw ar ohne Rücksicht auf 
das Datum , an dem die Im m atriku la tion  oder Rückm eldung 
im  einzelnen erfolgt ist.

§ 9

D rittm itte lbed ienstete

D rittm ittelbedienstete haben das Wahlrecht-, soweit sie einen 
m it dem Land Hessen abgeschlossenen D ienst- oder A rbeits
v ertrag  haben.

§ 10

W ählerverzeichnis

(1) Die Ausübung des W ahlrechts setzt die E in tragung  in  das 
W ählerverzeichnis voraus (§ 22 HUG). Die W irksam keit der 
E rteilung von W ahlscheinen nach Abs. 6 Satz 2 b leibt unbe
rüh rt.

Das W ählerverzeichnis gliedert sich entsprechend § 
HUG in vier G ruppen:

4 Abs. 3

G ruppe I 
G ruppe II 
G ruppe III 
G ruppe IV

-- H ochschullehrer (Professoren und Dozenten) 
= S tudenten
= wissenschaftliche M itarbeiter 
= sonstige M itarbeiter.

(2) Das W ählerverzeichnis w ird drei Wochen vor dem W ahl
term in geschlossen. Es muß an m indestens fünf nicht vo rle 
sungsfreien A rbeitstagen vor der Schließung offengelegen 
haben.

(3) Der W ahlterm in ist so zu. bestim m en, daß zwischen dem 
letzten Tag der R ückm eldefrist fü r S tuden ten  und dem Tag, 
an dem das W ählerverzeichnis geschlossen w ird, m indestens 
fünf A rbeitstage liegen.

(4) Die E intragung eines S tudenten  in das W ählerverzeichnis 
findet im Falle einer nachträglichen Im m atriku la tion  oder 
Rückmeldung nach A blauf des letzten  Tages der allgem einen 
Rückm eldefrist nicht m ehr sta tt. Die E in tragung  eines Hoch
schullehrers, eines w issenschaftlichen M itarbeiters oder eines 
sonstigen M itarbeiters in das W ählerverzeichnis findet nicht 
m ehr statt, wenn seine -Einstellung, A nstellung oder E rn en 
nung nach Schließung des W ählerverzeichnisses erfolgt. Ä n
dert sich die Zugehörigkeit eines W ahlberechtigten zu einer



G ruppe nach den in diesem A bsatz genannten Zeitpunkten, so 
kann  bis zum  d ritten  Tag vor der W ahl auf Beschluß des 
W ahl Vorstandes das W ählerverzeichnis berichtigt werden. A n
sonsten übt er das W ahlrecht in der G ruppe aus, der er seither 
angehörte.

(5) Das W ählerverzeichnis muß durch Beschluß des.W ahlvor
standes neu eröffnet und zu dem  vom W ahlvorstand zu be
stim m enden T erm in erneu t geschlossen werden, wenn der 
W ahlterm in verschoben oder die W ahl w iederholt wifd.

(6) Gegen die N ichteintragung oder die E intragung einer fa l
schen G ruppenzugehörigkeit eines W ahlberechtigten in das 
W ählerverzeichnis kann von diesem w ährend  der Offenlegung 
des W ählerverzeichnisses W iderspruch beim  W ahlvorstand 
eingelegt w erden. G ibt der W ahl Vorstand dem W iderspruch 
sta tt, e rte ilt er einen W ahlschein (§ 17 Abs. 1 Nr. 1).

(7) Gegen die E in tragung  einer Person in das W ählerverzeich
nis, die nicht w ahlberechtig t ist, kann von jedem  W ahlberech
tig ten  w ährend  der Offenlegung des W ählerverzeichnisses 
W iderspruch beim  W ahlvorstand eingelegt werden. Der E in 
getragene soll dazu gehört w erden. Beschließt der W ahlvor
stand  die S treichung des E ingetragenen aus dem W ählerver
zeichnis, ist d ieser unverzüglich schriftlich (Einschreiben m it 
Rückschein) zu benachrichtigen. E r kann  binnen einer A us
schlußfrist von drei Tagen nach der Beschlußfassung des 
W ahlvorstandes W iderspruch beim  W ahlvorstand einleg'en. 

^ \b s. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) W ird der W iderspruch zurückgewiesen, kann der B etrof
fene dagegen die Entscheidung des V erw altungsgerichts h e r 
beiführen.

(9) Nach Schließung des W ählerverzeichnisses bedarf die Be
richtigung offensichtlicher Fehler, Unstim m igkeiten oder 
Schreib versehen von Am ts wegen eines Beschlusses des W ahl
vorstandes.

§ 11

V erfahren  zur A ufstellung der W ählerverzeichnisse

(1) D er W ahlleiter entscheidet — nach Bildung des W ahlvor
standes in B enehm en m it diesem  — in welcher Weise die E in 
tragung  in das W ählerverzeichnis fü r S tudenten zu bew irken 
ist. Er kann  dazu anordnen, daß die F orm ulare bei der Im m a
triku la tion  oder Rückm eldung entsprechend zu ergänzen sind. 
Dies gilt auch fü r die Benachrichtigung der Studenten von 
ih rer E in tragung  in das W ählerverzeichnis (§ 22 Abs. 6 HHG).
(2) Die E in tragung  der M itglieder der anderen G ruppen in das 
W ählerverzeichnis erfolgt aufgrund  der in der Hochschule

Post übersand t w erden.

(3) Das W ählerverzeichnis m uß Name, Vorname und D ienst
stelle oder E inrichtung bzw. bei S tudenten  M atrikelnum m er 
en thalten .

§ 12

Z ustellungen an W ahlberechtigte

(1) Die W ahlorgane genügen der von ihnen zu fordernden 
Sorgfalt, w enn sie W ahlbenachrichtigungen, W ahlunterlagen 
oder sonstige individuelle M itteilungen an W ahlberechtigte an 
die A nschrift absenden, die aus dem W ählerverzeichnis oder 
aus den in der Hochschule vorhandenen Personalunterlagen 
ersichtlich ist.

(2) Es ist Sache des W ahlberechtigten, die W ahlorgane von 
Ä nderungen der A nschrift zu benachrichtigen. Die W ahlor
gane und ih re H ilfsk räfte  sind nicht verpflichtet, N achfor
schungen zur E rm ittlung  der richtigen Anschrift einzuleiten, 
falls Postsendungen als unzustellbar zurückkommen. Sie sol
len N achforschungen anstellen, soweit dies ohne Vernachläs
sigung anderer A ufgaben möglich erscheint.

V orschlagslisten

(1) Jede Vorschlagsliste kann  beliebig viele B ew erber en th a l
ten. Sie soll nach M öglichkeit nicht w eniger als fünf B ew er
ber aufw eisen. Die Reihenfolge der Bew erber muß aus der 
Vorschlagsliste ersichtlich sein.

(2) In  einer Vorschlagsliste können jew eils n u r Bew erber aus 
einer G ruppe (§ 4 Abs. 3 HUG) benann t werden. Bew erber, die 
in der jew eiligen G ruppe nicht w äh lbar sind, w erden durch 
Beschluß des W ahlvorstandes von der Vorschlagsliste ges tri
chen.

(3) Die Vorschlagsliste m uß den Nam en und V ornam en des 
Bew erbers, sein G eburtsdatum  und die D ienststelle oder den 
Fachbereich en thalten , in der er tä tig  ist oder studiert. Bei 
S tudenten  ist ferner die M atrikelnum m er anzugeben.

(4) Mit der Vorschlagsliste ist die schriftliche E inverständnis
erk lä rung  der in ih r genannten  B ew erber zu r K and idatu r auf 
diesem W ahlvorschlag vorzulegen. Die Benennung eines B e
w erbers ohne E inverständn iserk lärung  ist unzulässig.

(5) Ein B ew erber darf nu r auf e iner Vorschlagsliste genannt 
w erden. W ird ein B ew erber m it seinem  E inverständnis auf 
m ehreren  Listen genannt, ist er durch Beschluß des W ahlvor
standes auf allen zu streichen.

(6) Eine Vorschlagsliste w ird  nu r zugelassen, wenn sie von 
m indestens zehn Personen u n te rs tü tz t w ird, die in der jew ei
ligen G ruppe w ahlberechtig t sind. D er W ahlbew erber kann  
die Vorschlagsliste, auf der er kandidiert, auch selbst u n te r 
stützen.

W er einen W ahlvorschlag nach Satz 1 unterstü tzt, h a t dabei zu 
seiner Person dieselben A ngaben zu machen, die von W ahlbe
w erbern  nach Abs. 3 gefordert w erden.

(7) Ein W ahlberechtigter kann  n u r  eine Vorschlagsliste im 
Sinne von Abs. 6 un terstü tzen ; h a t jem and m ehrere Vor
schlagslisten unterzeichnet, ist seine U nterschrift auf allen 
Vorschlagslisten ungültig.

(8) Eine Vorschlagsliste, die bei ih re r  Einreichung im  Sinne 
von Abs. 6 ausreichend u n te rs tü tz t war, ist auch dann zuge
lassen, w enn U nterzeichner der Vorschlagsliste später e rk lä 
ren, daß sie diesen W ahlvorschlag nicht länger unterstü tzen.

(9) Um die B earbeitung von Rückfragen des W ahlvorstandes 
und die K lärung von Zw eifelsfragen zu erleichtern, soll in j e 
dem  W ahlvorschlag ein V ertrauensm ann u n te r Angabe seiner 
A nschrift und möglichst auch seines Fernsprechanschlusses 
benann t w erden. Falls keine besondere Benennung erfolgt, 
gilt der auf dem ersten  P latz  der V orschlagsliste genannte Be
w erber als V ertrauensm ann des W ahlvorschlags. Der V ertrau -' 
ensm ann ist zur Abgabe und zum Em pfang von E rklärungen  
gegenüber dem W ahl Vorstand und  dem W ahlleiter bevoll
m ächtigt. Die W ahlorgane können jedoch in allen Fällen  auch 
u nm itte lbare  E rk lärungen  von den B ew erbern entgegenneh
men und ihnen gegenüber abgeben.

(10) F ür die Vorschlagslisten, E inverständniserk lärungen  und 
U nterstü tzerlisten  sind Vordrucke des W ahlam tes zu verw en 
den. Alle A ngaben sollen m it Schreibm aschine eingetragen 
w erden.

§ 14

P rüfung  der Vorschlagslisten

(1) Die V orschlagslisten sind innerhalb  der vom W ahlvor
stand  bestim m ten F risten  (§ 4 Abs. 3 Nr. 2) beim W ahlam t 
einzureichen. Das W ahlam t v e rm erk t auf jeder eingereichten 
Vorschlagsliste Tag und U hrzeit des Eingangs, p rü ft die Vor
schlagslisten auf ih re äußere O rdnungsm äßigkeit und Voll
ständigkeit und w eist gegebenenfalls auf M ängel hin. Bis zum



A blauf der nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bestim m ten F ris t können 
Vorschlagslisten zurückgenom m en, geändert oder ergänzt w er
den (§ 13 Abs. 9). Die M itglieder des W ahlvorstandes können 
w ährend der D ienstzeit jederze it beim W ahlam t Einblick in 
eingereichte Vorschlagslisten nehm en.

(2) Unverzüglich nach A blauf der in § 4 Abs. 3 Nr. 2 genann 
ten  F rist tr itt der W ahlvorstand zusamm en, um  die V or
schlagslisten zu prüfen und  über ihre Zulassung zu entschei
den; hierzu sind die V ertrauensm änner der Listen einzuladen. 
Der W ahlvorstand kann die L isten  bereits nach ihrem  Eingang 
prüfen und die V ertrauensm änner auf M ängel hinw eisen.

(3) W ahlvorschläge, die v e rsp ä te t eingereicht w erden, oder den 
durch diese W ahlordnung auf gestellten A nforderungen nicht 
genügen, sind nicht zuzulassen.

(4) Der W ahlvorstand benachrichtigt unverzüglich die V er
trauensleu te der nicht zugelassenen W ahlvorschläge u n te r A n- . 
gäbe der Gründe, aus denen die Zulassung versagt w urde.

(5) Gegen die N ichtzulassung eines W ahlvorschlages kann  b in 
nen einer Ausschlußfrist von fü n f Tagen W iderspruch beim 
W ahlvorstand eingelegt w erden. Die F ris t beginnt m it der 
V erkündung der Entscheidung des W ahlvorstandes.

(6) Abs. 4 und 5 gelten entsprechend, w enn der W ahlvorstand 
einzelne Bew erber von d er Vorschlagsliste streicht, diese im  
übrigen aber zuläßt.

(7) Die Reihenfolge der L isten  w ird  durch das vom V orsitzen
den des W ahlvorstandes zu ziehende Los bestim m t.

§ 15

Persönlichkeitsw ahl

(1) W ird fü r die W ahl aus einer G ruppe n u r eine Liste einge
reicht, so w ird die Wahl als Persönlichkeitsw ahl durchgeführt. 
In diesem Falle w erden säm tliche K andidaten  der L iste auf 
dem  Stim m zettel auf geführt. Je d er W ahlberechtigte kann  so 
viele K andidaten ankreuzen, w ie Sitze zur V erteilung ans te 
hen. S tim m enhäufung ist unzulässig.

(2) Die V erteilung der Sitze erfo lg t nach der A nzahl der auf 
die K andidaten en tfa llenden  Stim m en; das gleiche gilt im 
Falle des Nachrückens beim  F reiw erden eines Sitzes. Bei 
Stim m engleichheit entscheidet das vom V orsitzenden des 
Wahl vorstandes zu ziehende Los.

§ 16

W ahlunterlagen

(1) Jed er W ahlberechtigte e rh ä lt die Benachrichtigung über 
seine E intragung in das W ählerverzeichnis.

(2) Die W ahlunterlagen fü r  die verschiedenen G ruppen der 
W ahlberechtigten sollen durch die V erw endung verschiedener 
F arben  oder verschiedenfarbiger A ufdrucke un terscheidbar 
sein.

(3) Soweit W ahlvorstand und  W ahlleiter es fü r erforderlich 
halten, kann  den W ahlunterlagen ein M erkblatt beigefügt 
w erden, das den W ahlberechtigten über E inzelheiten näher 
un terrich tet.

(4) Im  übrigen sind der W ahlterm in, die Besonderheiten des 
W ahlverfahrens und die A rt der B ekanntm achung von E n t
scheidungen des W ahlvorstandes durch den A ushang einer ge
druckten  W ahlbekanntm achung an geeigneten Stellen der 
Hochschule rechtzeitig bekanntzum achen. A ußerdem  sind die 
B ekanntm achungen beim W ahlam t ofTenzulegen. Die W ahl
bekanntm achung soll auch auf die voraussichtlichen S itzungs
term ine und S itzungsräum e sowie die G eschäftsräum e des 
W ahlvorstandes hinweisen.

W ahlschein

(1) Einen W ahlschein erhä lt auf A ntrag  vom W ahlvorstand

1. ein W ahlberechtigter, dessen E inspruch erst nach Schlie
ßung des W ählerverzeichnisses stattgegeben w ird,

2. ein W ahlberechtigter, der von der B rief w ähl G ebrauch
machen will. j— .

(2) Die Ausgabe von W ahlscheinen nach Abs. 1 Nr. 1 ist in 
einer Anlage zum W ählerverzeichnis, die A usgabe von W ahl
scheinen nach Abs. 1 Nr. 2 im  W ählerverzeichnis selbst zu v e r 
merken. , • • \

■;*§ 18

A usgestaltung der F orm ulare

(1) Soweit im folgenden nichts N äheres bestim m t ist, entschei
det der W ahlvorstand über die äußere G estaltung der W ahl- 
ünterlagen.

(2) F ür jede G ruppe (§ 7 Abs. 1) w erden besondere S tim m 
zettel hergestellt. Auf dem Stim m zettel sind die Vorschlags
listen jeweils in der Reihenfolge der Losnum m ern (§ 14 Abs. 7) 
u n te r Angabe von Name, Vornam e, D ienststelle oder Fachbe
reich der an erste r bis d ritte r  Stelle genannten  B ew erber a u f ^ ^  
zuführen. Bei Listen, die m it einem  K ennw ort versehen s in c ^ ^  
ist auch das K ennw ort anzugeben.

* § 19

V erlust von W ahlunterlagen

(1) Verschriebene oder unbrauchbar gew ordene Stim m zettel 
oder W ahlumschläge sind nu r gegen Rückgabe zu ersetzen.

(2) W ahlscheine und W ahlöenachrichtigungen w erden nicht 
ersetzt.

§ 20

W ahlhandlung

(1) Der W ähler e rh ä lt vor B etreten  des W ahllokals einen 
Stim m zettel und einen W ahlum schlag. D er W ahlvorstand 
(Wahlausschuß) trifft V orkehrungen, daß der W ähler den 
Stim m zettel im W ahlraum  unbeobachtet kennzeichnen und in 
den W ahlumschlag legen kann. F ü r die A ufnahm e der U m 
schläge sind W ahlurnen zu verw enden. Vor Beginn c le ^ ^  
Stim m abgabe sind die "Wahlurnen vom W ahlvorstand (W a h l^ ^  
ausschuß) zu verschließen. Sie m üssen so eingerichtet sein, daß 
die Umschläge n u r  durch einen S palt im Deckel eingew orfen 
w erden können. F ü r die einzelnen G ruppen sind getrenn te 
W ahlurnen zu verw enden, es sei denn, daß die äußere K enn 
zeichnung der Form ulare und  W ahlum schläge nach Ü berzeu
gung des W ahl Vorstandes V erw echslungen ausschließt (§ 16 
Abs. 2).

(2) Solange der W ahlraum  zur S tim m abgabe geöffnet ist, m üs
sen m indestens drei M itglieder des W ahlvorstandes (W ahl
ausschusses), die verschiedenen G ruppen angehören sollen, im 
W ahlraum  sein.

(3) Vor E inw urf des "Wahlumschlages in die U rne ist festzu 
stellen, ob der W ahlberechtigte in das W ählerverzeichnis ein 
getragen ist. H ierzu ist ein am tlicher A usw eis m it L ichtbild 
(Reisepaß oder -Personalausweis) und- gegebenenfalls der 
W ahlschein vorzulegen. Die W ahlbenachrichtigung soll m itge
bracht werden. D er W ähler übergibt den W ahl Umschlag dem 
m it der Entgegennahm e der Um schläge b e trau ten  M itglied des 
W ahlvorstandes (W ahlausschusses), das ihn  in G egenw art des 
"Wählers ungeöffnet in die W ahlurne legt. Die S tim m abgabe ist 
im  W ählerverzeichnis zu verm erken.


